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RS OGH 1976/1/21 9Os154/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1976

Norm

StGB §19

Rechtssatz

Die Geldstrafe ist auch dann nach den persönlichen Verhältnissen und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des

Rechtsbrechers zu bemessen, wenn er vermögenslos und ein anderer für ihn unterhaltspflichtig ist.

Entscheidungstexte

9 Os 154/75
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